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Internationale Regeln / Sonderregeln 
Die nationalen Kynologischen Organisationen der FCI (FCI-NCO) sind befugt ihre allgemeinen 
Vorschriften zu ergänzen und berechtigt, die allgemeinen Bestimmungen für ihr Land zu erweitern oder 
entsprechende Anpassungen vorzunehmen. 
 
 
Die TKGS erlässt nachstehende, nationale Sonderregelungen: 
 
1. Klassen (generell) 

In der Schweiz wird die Klasse FCI-StöPr aus der FCI-Prüfungsordnung nicht durchgeführt. 
Die «zusätzlichen Prüfungen» gemäss IGP Seite 68 (FCI-FPr 1-3 / FCI-UPr 1-3 / FCI-GPr 1-3) werden 
analog den AB TKGS (Allgemeine Bestimmungen der TKGS) sinngemäss als Einzelabteilung und 
Mehrkampf benannt. 

 
2. Prüfungstage (Seite 7) 

In der Schweiz können Leistungsprüfungen an allen Wochentagen durchgeführt werden. 
 

3. Abteilungen pro Tag je Prüfungsstufe (Seite 8) 
Die Absolvierung des Sachkundenachweises wird mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt, 
welcher die HF am Prüfungstag mitzubringen haben. Die Kontrolle obliegt dem Rechnungsbüro, unter 
Verantwortung des zuständigen Leistungsrichters. 
Somit zählt die BH-VT in der Schweiz als 2 Abteilungen. 
Der Sachkundenachweis ist ebenfalls erfüllt, mit: 
- Absolvierter SKN-Kurs gemäss nationaler Gesetzgebung vor 01.01.2019 
- Absolviertes Nationales Hundehalter Brevet (NHB) 

 
4. Zulassungsbestimmungen (Seite 10) 

Das Mindestalter für die FCI-BH/VT wird in der Schweiz auf 12 Monate festgesetzt. 
 
5. Halsbandpflicht (Seite 12) 

Gemäss nationaler Gesetzgebung muss das Halsband mit einem Stopp versehen sein. Auf der 
Homepage der TKGS ist eine entsprechende Weisung publiziert. 
 

6. Rangierung (Seite 13) 
An den Schweizermeisterschaften der TKGS gilt in den FCI-Klassen eine angepasste Rangierung, 
diese ist in den entsprechenden Reglementen geregelt. Rassehunde-Vereine können für Ihre 
Schweizermeisterschaften ebenfalls entsprechende Reglemente erlassen. 
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